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Bekanntmachung des Landkreises Markisch-Oderland

Allgemeine Gebiihrensatzung des Landkreises Markisch-Oderland vom
13.02.2026

Aufgrund eines redaktionellen Versehens wurden im Amtsblatt 6/2026 vom 14.02.2026
die Anlagen zur Allgemeinen Gebihrensatzung nicht veréffentlicht. Die Verdffentlichung
findet mit diesem Amtsblatt statt.

Bekanntmachungsanordnung

GemaB § 18 Abs. 2 der Hauptsatzung des Landkreises Markisch-Oderland vom
14.02.2025 in der jeweils glltigen Fassung, ordne ich die Bekanntmachung der

Allgemeinen Geblhrensatzung des Landkreises Markisch-Oderland vom 13.02.2026
hiermit an.

Die Allgemeine Geblhrensatzung des Landkreises Markisch-Oderland enthalt keine
genehmigungspflichtigen Teile.

Die Bekanntmachung der o. g. Satzung hat im Amtsblatt fir den Landkreis Markisch-
Oderland zu erfolgen.

Seelow, 13.02.2026

G. Schmidt
Landrat

Aufgrund § 131 i. V. m. §§ 3, 28 Abs. 2 Nr. 9 Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. Mdrz 2024 (GVBIL.I/24, [Nr. 10], S., ber. [Nr.
38]), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025
(GVBIL.I/25, [Nr. 827], S.1), 8§ 1, 2, 4, 5 und 6 Kommunalabgabengesetzes fir das
Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Marz 2004
(GVBI.I/04, [Nr. 08], S.174), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni
2024 (GVBI.I/24, [Nr. 31]) hat der Kreistag des Landkreises Markisch-Oderland in seiner
Sitzung vom 11.02.2026 mit Beschluss Nr. 2026/KT/14-7 folgende Satzung beschlossen.

g1
Gegenstand der Gebiihr

Soweit nicht spezielle Rechtsvorschriften die Erhebung von Geblihren regeln, werden im
eigenen Wirkungskreis des Landkreises Markisch-Oderland (Wahrnehmung von
Selbstverwaltungsaufgaben) Geblhren nach MaBgabe dieser Satzung sowie des
anliegenden Gebuhren- und Auslagentarifs, der Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben
far

a) besondere Verwaltungsleistungen, die vom Geblhrenpflichtigen beantragt worden
sind oder ihn unmittelbar beglinstigen (Verwaltungsgebihren),
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b) zurlckweisende Widerspruchsbescheide, wenn der Verwaltungsakt, gegen den
Widerspruch erhoben wird, gebihrenpflichtig ist,

c) fir die Inanspruchnahme von Einrichtungen oder Anlagen, die Uberwiegend dem
Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dienen (Benutzungsgebihren).

§2

Gebiihrenbemessung

(1) Die H6he der Gebuhr richtet sich nach dem anliegenden Gebihren- und Auslagentarif.
Die genannten Gebilhrensatze stellen Nettobetrage dar. Soweit die genannten
Gebihrensdtze der Umsatzsteuer unterliegen, werden die Gebihren nach dieser
Verordnung zuziglich der gesetzlichen Umsatzsteuer erhoben.

(2) Sind Rahmensdtze flir Gebilihren vorgesehen, so sind bei der Festsetzung der Geblhr
im Einzelfall zu bericksichtigen

a) der mit der Amtshandlung verbundene Verwaltungsaufwand, soweit
Aufwendungen nicht als Auslagen im Sinne des § 4 zusatzlich berechnet werden,

b) die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen der
Amtshandlung fir den Gebihrenschuldner.

(3) Wird ein Antrag wegen Unzustandigkeit abgelehnt, so sind weder Geblihren noch
Auslagen zu erheben.

(4) Gebuhren fir die Ricknahme eines Antrages werden wie folgt berechnet:

a) wurde mit der sachlichen Bearbeitung noch nicht begonnen, wird keine Gebihr
erhoben.

b) wurde bereits mit der Bearbeitung des Antrages begonnen, aber diese noch nicht
beendet, so ist 25 v. H. der bei Ublicher Bearbeitung zu erwartenden Endgeblhr
fallig.

c) ist die Bearbeitung schon abgeschlossen, die Entscheidung dem Antragsteller aber
noch nicht ausgehandigt, dann betragt die Geblihr 75 v. H. der bei Vornahme der
Leistung zu erhebenden Geblhr.

(5) Wird ein Antrag auf eine gebihrenpflichtige Leistung abgelehnt, so sind 10 bis 75 v.
H. der Gebuhr zu erheben, die bei ihrer Vornahme zu erheben ware.

§3

Widerspruchsgebiihren

(1) Wird gegen eine gebihrenpflichtige Sachentscheidung Widerspruch erhoben, so sind
fir den Erlass des Widerspruchsbescheides Gebihren und Auslagen zu erheben, wenn
und soweit der Widerspruch zuriickgewiesen wird. In diesem Fall sind Gebihren in
Hohe von 50 v.H. der fir die angefochtene Sachentscheidung festzusetzenden Geb iihr
zu erheben.

(2) Richtet sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der Entscheidung, so ermaBigt sich
die GebUhr entsprechend.

(3) Wird einem Widerspruch teilweise stattgegeben, so reduziert sich die aus Absatz 1
abzuleitende Gebilhr entsprechend dem Umfang der Stattgabe.

(4) Erledigt sich der Widerspruch in vollem Umfang auf andere Weise, wird keine
Verwaltungsgebihr erhoben.

(5) Wird der Widerspruchsbescheid ganz oder teilweise durch den Landkreis aufgehoben,
so sind die fir den Widerspruchsbescheid bereits gezahlten Geblihren und Auslagen
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durch den Landkreis ganz oder teilweise zu erstatten, es sei denn, die Aufhebung
beruht auf unrichtigen oder unvollstdndigen Angaben desjenigen, der Widerspruch
eingelegt hat.

(6) Im Fall eines auf den Erlass des Widerspruchsbescheides folgenden
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ist, sofern das Verwaltungsgericht auch eine
Entscheidung (ber die Kosten des Widerspruchsverfahrens trifft, die vom
Verwaltungsgericht in der Kostenentscheidung festgesetzte Kostenquote mafBgebend.

§4

Auslagen

Auslagen, die im Zusammenhang mit der beantragten Leistung stehen, sind durch den
Geblihrenschuldner zu ersetzen. Dies gilt auch dann, wenn die Leistung selbst von den
Geblihren befreit ist. Zum Ersatz der Auslagen ist auch derjenige verpflichtet, der sie
durch unbegriindete Einwande verursacht hat.

Es gelten die §§ 5 bis 7 dieser Satzung entsprechend.

§5

Gebiihrenschuldner, Auslagenschuldner
(1) Geblhrenschuldner ist derjenige, der

a) die Amtshandlung veranlasst oder zu dessen Gunsten sie vorgenommen wird oder

b) die Kosten durch eine vor der =zustdndigen Behdrde abgegebene oder ihr
mitgeteilte Erklarung Ubernommen hat oder

c) flr die Geblhrenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Wird die Handlung von mehreren Personen beantragt oder im Interesse mehrerer
Personen vorgenommen, so haftet jeder einzelne als Gesamtschuldner.

§6

Entstehung der Gebiihren und Auslagen

(1) Die Gebihrenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang
bei der zustdndigen Behérde, im Ubrigen mit Beendigung der gebiihrenpflichtigen
Amtshandlung oder Benutzung.

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu
erstattenden Betrages.

§7
Filligkeit

Die Geblhren werden 14 Tage nach Bekanntgabe der Gebihrenentscheidung an den
Geblhrenschuldner fallig, wenn nicht der Landkreis Markisch-Oderland einen anderen
Zeitpunkt bestimmt.
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§8

Gebiihrenbefreiung und -ermasigung
(1) Von den Verwaltungsgebiihren sind befreit: (persénliche Geblihrenbefreiung)

a) die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesldnder, soweit Gegenseitigkeit
gewadbhrleistet ist,

b) das Land Brandenburg, die Gemeinden und Gemeindeverbande, sofern die
Amtshandlung nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen betrifft,

c) die Kirchen und Religionsgemeinschaften des o&ffentlichen Rechts, soweit die
Leistung der Verwaltung unmittelbar der Durchfiihrung kirchlicher Zwecke im
Sinne der Abgabenordnung dient.

(2) Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Absatz 1 Genannten berechtigt sind, von
ihnen zu zahlende GeblUhren Dritten aufzuerlegen.

(3) Verwaltungsgebiihren werden ebenfalls nicht erhoben far: (sachliche
Gebihrenbefreiung)

a) Amtshandlungen, die sich aus einem bestehenden oder friheren Dienst- oder
Arbeitsverhaltnis von Bediensteten der Kreisverwaltung Markisch-Oderland
ergeben,

b) Amtshandlungen auf dem Gebiet der Sozialversicherung, der Sozial- und
Jugendhilfe, der Kriegsopferversorgung,

c¢) mindliche und einfache schriftliche Auskinfte, soweit nicht durch die Satzung
etwas anderes bestimmt ist,

d) Amtshandlungen, die die Stundung, die Niederschlagung oder den Erlass von
Gebihren betreffen,

e) Niederschriften tber die Erhebung von Widerspriichen

f) Leistungen, fir die im GebUhrentarif Geblhrenbefreiung vorgesehen ist.

(4) Aus Grinden der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Harten, kann
Geblihren- und AuslagenermaBigung sowie Geblhren- und Auslagenbefreiung
vorgesehen und zugelassen werden.

Dasselbe gilt fir Amtshandlungen, die einem vom Landkreis Markisch-Oderland
wahrzunehmenden oOffentlichen Interesse dienen. Die Grinde flUr eine solche
Befreiung sind aktenkundig zu machen.

(5) Es kann davon abgesehen werden, Geblihren einschlieBlich Auslagen festzusetzen, zu
erheben, nachzufordern oder zu erstatten, wenn der Betrag geringer als 1 EUR, in
Ausnahmefallen 5 EUR ist und die Kosten der Einziehung oder Erstattung auBer
Verhaltnis zu dem Betrag stehen, es sei denn, dass wegen der grundsatzlichen
Bedeutung des Falles eine Einziehung geboten ist.
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§9
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Die Allgemeine Geblhrensatzung tritt am Tag nach der &6ffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Allgemeine Gebilhrensatzung vom 17. Februar 2025,
veroffentlicht im Amtsblatt fir den Landkreis Markisch-Oderland Nummer 10 vom 21.
Februar 2025, auBer Kraft.

Seelow, den 13.02.2026

G. Schmidt
Landrat
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Gebiihrentarife und Auslagenerstattungen
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Teil 1: Allgemeine Gebiihrentarife und Auslagen
Tarifs- | Gegenstand Einheit Gebiihr
stelle in EUR
1. Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten gem. GebOMIK
1.1. Anfertigen und Uberlassen von Zweitschriften, Kopien, Computerausdrucken und
elektronischen Dateien
1.1.1. bis A 4 | - einseitig/ doppelseitig schwarz/weil je Seite 0,50
- einseitig/ doppelseitig farbig 1,50
1.1.2. A3 - einseitig/ doppelseitig schwarz/wei je Seite 1,50
- einseitig/ doppelseitig farbig 2,00
1.1.3. A2 - einseitig/ doppelseitig schwarz/wei je Seite 2,00
- einseitig/ doppelseitig farbig 2,50
1.1.4. Al - einseitig/ doppelseitig schwarz/weil je Seite 2,00
- einseitig/ doppelseitig farbig 2,50
1.1.5. AO - einseitig schwarz/weiB je Seite 3,00
- einseitig farbig 3,50
1.1.6. ab A 0 oder beizeitaufwandigen Arbeiten nach Art und je 13,00
Umfang angefangene
Y4 Stunde
1.2, Vervielfiltigungen von Satzungen, Haushaltsplanen, Richtlinien u.d. Dokumenten des
Landkreises Markisch-Oderland
1.2.1. als Papierdokument einseitig/doppelseitig je Seite 0,50
max. je Vorgang 41,00
1.2.2. digital nach Tarifstelle 1.3.
1.3. Scans / Bereitstellung von Daten per E-Mail oder Datentrager
1.3.1. Digitalisieren von Akten/Dokumenten/Archivgut (SCAN) je 13,00
angefangene
Y4 Stunde
1.3.2. Versenden von digitalen Akten per E-Mail (max. 10 MB) je Datei 2,50
1.3.3. Bereitstellen von Datentragern je CD-Rom 5,00
je DVD 7,50
2. Amtliche Beglaubigungen, Bescheinigungen und sonstige Leistungen
2.1 Beglaubigungen von Abschriften, Ausziigen, Kopien, je Dokument 2,50
Zeichnungen, Planen
2.2. Beglaubigungen von Unterschriften oder Handzeichen je Unterschrift 3,00
2.2.1. Beglaubigungen von Urkunden, die zum Gebrauch im je Vorgang 31,00
Ausland bestimmt sind - Endbeglaubigung
2.3. Fur die Erstellung von Zweitausfertigungen von Zeugnissen, | je Seite nach
Bescheinigungen, Bescheiden usw. Tarifstelle
1.1,
2.4. Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Erklarung, je 13,00
die von Privatpersonen zu deren Nutzen gewiinscht wird (die | angefangene
Niederschrift von Rechtsbehelfen ausgenommen) Y4 Stunde



https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/gebomik
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Tarifs-
stelle

Gegenstand

Einheit

Gebiihr
in EUR

2.5.

Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, Ausnahme-
bewilligungen, Bescheinigungen und andere zum
unmittelbaren Nutzen der Beteiligten vorgenommenen
Verwaltungstatigkeiten, wenn keine andere Gebihr
vorgeschrieben ist

je
angefangene
Y4 Stunde

13,00

2.6.

Auffangtarif

Verwaltungstatigkeiten, die nach Art und Umfang in der
Geblhrensatzung nicht nédher bestimmt werden kénnen oder
die mit besonderer Mihewaltung verbunden sind.

je
angefangene
Y4 Stunde

13,00

2.7.

An- und Abreise

pro gefahrenen
km

0,30

Akteneinsicht

3.1.

Die Gebihr fiir das Zur-Verfiigung-Stellen von Akten, die im
Rahmen der pflichtigen und freiwilligen Selbstverwaltungs-
angelegenheiten des Landkreises angelegt wurden oder von
sonstigen Informationstragern, ggf. mit erlduternden
Auskinften richten sich nach dem Gebuhrentarif der
Akteneinsichts- und
Informationszugangsgebiihrenordnung (AIGGebO).

Die Gebihrumfasst insbesondere den administrativen
Mehraufwand, wie das Sichten und Aufbereiten der Akte fur
die Einsichtnahme die Prifung im Hinblick auf schutzwirdige
Interessen respektive Daten Dritter (§§ 4,5 AIG), speziell
Durchschauen und Aussortieren des Aktenmaterials sowie
das Fertigen von Kopien oder Ablichtungen zum Zwecke der
Anonymisierung oder ggf. das Schwarzen von
entsprechenden Textstellen.

Gebuhrentarif (AIGGebO)

3.2.

Akteneinsicht nach §§ 13, 29 VwVfG

je angefangene
Ya Stunde

13,00

Auslagen

Fir die Ubersendung / Zustellung von Schriftstiicken oder
sonstigen Unterlagen nach geblihrenpflichtigen Handlungen,
Entscheidungen oder Genehmigungen, soweit nicht eine
Zustellung oder Zusendung gesetzlich vorgeschrieben ist,
wird das jeweils fir die Zusendung oder Zustellung (per Post
oder Kurier) maBgebliche Entgelt als Auslage geltend
gemacht.

nach tatsachlichen Kosten

4.2.

Sonstige Kosten einer Versendung
(Verpackung / Versicherung)

nach tatsachlichen Kosten



https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-211823
https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/
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Teil 2: Fachamtsbezogene Verwaltungsgebiihren und Auslagen
Tarifs- | Gegenstand Einheit Gebiihrin
stelle EUR
5. Kreisarchiv
5.1. Auskiinfte, die Nachforschungen in Archivbestdnden und je angefangene 13,00
Findhilfsmitteln erfordern Y4 Stunde
5.2. Pauschale fiir das Ausheben und Reponieren von bis 2 Akten 2,00
Archivalien jede weitere Akte 1,00
5.3. Grundgebihr flir Reproduktionsauftrag / Genehmigung zur | je Auftrag/ 2,00
Selbstanfertigung von Reproduktionen Genehmigung
5.4. Benutzung von Archivalien und Findhilfsmitteln je angefangener
Tag 2,00
Woche 5,00
Monat 15,00
5.5. Kopien / Reproduktionen von Archivalien
5.5.1. die weniger als 50 Jahre alt sind, zuzlglich Auslagen (Tarifstelle 4) nach
Tarifstelle 1
5.5.2. die mehrals 50 Jahre alt sind, zuzliglich Auslagen (Tarifstelle 4)
bis A 4 - einseitig/ doppelseitig schwarz/weil3 je Seite 1,00
- einseitig/ doppelseitig farbig 3,00
A3 - einseitig/ doppelseitig schwarz/weiB je Seite 3,00
- einseitig/ doppelseitig farbig 4,00
A2 - einseitig/ doppelseitig schwarz/weil3 je Seite 4,00
- einseitig/ doppelseitig farbig >,00
Al - einseitig/ doppelseitig schwarz/weiB je Seite 4,00
- einseitig/ doppelseitig farbig 5,00
AO - einseitig/ doppelseitig schwarz/weil3 je Seite 6,00
- einseitig/ doppelseitig farbig 7,00
5.6. Abbildung von Archivgut
- in Druckerzeugnissen bis 250 Exemplare geblhrenfrei
in Druckerzeugnissen Giber 250 Exemplare je Abbildung 15,00
- in Film, Funk und Fernsehen je Abbildung 25,00
- im Internet/ bei Onlinediensten je Abbildung 25,00
5.7. Die Inanspruchnahme des Kreisarchivs fir nachweisbar geblhrenfrei
wissenschaftliche und heimatkundliche Zwecke
6. Brandschutz (Feuerwehrtechnisches Zentrum)

Siehe:

Satzung Uberden Ersatz der Kosten sowie die Erhebung von Geblhren fir Leistungen nach dem

Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzvom 13.02.2025

(Beschluss Kreistag vom 12.02.2025 Beschluss Nr. 2025/KT/6-8)



https://www.maerkisch-oderland.de/_Resources/Persistent/a/2/8/2/a2822a1ac18126b536fc66e047bb2340ecd9917d/4_2_satzung_ueber_den_ersatz_der_kosten_fuer_leistungen_d_205.pdf
https://www.maerkisch-oderland.de/_Resources/Persistent/a/2/8/2/a2822a1ac18126b536fc66e047bb2340ecd9917d/4_2_satzung_ueber_den_ersatz_der_kosten_fuer_leistungen_d_205.pdf
https://www.maerkisch-oderland.de/_Resources/Persistent/a/2/8/2/a2822a1ac18126b536fc66e047bb2340ecd9917d/4_2_satzung_ueber_den_ersatz_der_kosten_fuer_leistungen_d_205.pdf
https://www.maerkisch-oderland.de/_Resources/Persistent/a/2/8/2/a2822a1ac18126b536fc66e047bb2340ecd9917d/4_2_satzung_ueber_den_ersatz_der_kosten_fuer_leistungen_d_205.pdf
https://www.maerkisch-oderland.de/_Resources/Persistent/a/2/8/2/a2822a1ac18126b536fc66e047bb2340ecd9917d/4_2_satzung_ueber_den_ersatz_der_kosten_fuer_leistungen_d_205.pdf
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Tarifs- | Gegenstand Einheit Gebiihrin
stelle EUR
7. Gesundheitswesen

Es gelten folgende Verordnungen in der jeweils giiltigen Fassung
- Verordnung tdber die Gebuhren fir 6ffentliche Leistungen im Geschéftsbereich des
Ministeriums fir Gesundheit und Soziales (Geblihrenordnung MGS - GebOMGS)
- Verordnung zur Erhebung von Verwaltungsgebuhren fiirden Bereich Umwelt
(Gebihrenordnung Umwelt - GebOUmwelt)
- Gebihrenordnung fiir Arzte (GOA)
Geblihrengesetz flir das Land Brandenburg (GebGBbg)
7.1. Gesundhe|tsauswe|se/ Belehrungen nach § 43 IfSG
- Erstbelehrungen nach Tarifstelle 7.8.4.1 GebOMGS
- Wiederholungsausstellungen nach Tarifstelle 7.8.4.2 GebOMGS
- Praktikum und Bundesfreiwilligendienst gebulhrenfrei
7.2. Amtsarztliche Untersuchungen auf Grund des grundsatzlich nach Zeitaufwand
BbgGDG § 3 GebOMGS
7.2.1. Dienstfahigkeit / Dienstunfall nach Zeitaufwand
7.2.2. Antrag auf stationare Reha / Beihilfefahigkeit je angefangene halbe Stunde
7.2.3. Reiseberatung nach Zeitaufwand
7.2.4. Impfleistungen nach GOA
(fur nicht von der STIKO empfohlene Impfungen)
7.2.5. Verbeamtung je Untersuchung tatsachlicher mindestens
Zeitaufwand 133,50
7.2.6. Einstellung je Untersuchung tatsachlicher mindestens
Zeitaufwand 89,00
7.2.7. sonstige Gutachten (Reisefdhigkeit, Kraftfahreignung etc.) je angefangene
halbe Stunde
7.3. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KIGD)
7.3.1. Ausstellung Untersuchungsberechtigungsschein nach GOA-Ziffer: 32
(Nachuntersuchung nach_JArbSchG)
7.3.2. Sonstige Bescheinigungen und Zeugnisse je Dokument mindestens
(Wiederholungsausstellungen, Zweitschrift Im pfpass, etc.) 13,00
7.4. Sozialmedizinischer Dienst
7.4.1. Vaterschaftstest (Speicheltest pro Person) je angefangene 44,50
halbe Stunde
7.4.2. HIV-Test Laborleistung tatsachliche Kosten
Kosten flir arztliche Leistung inkl. Bescheinigung nach Mindestens
Zeitaufwand 44,50
7.4.3. IGRA-Test (Tuberkulose) Laborleistung tatsachliche Kosten
Blutentnahme nach GOA
Bescheinigung nach GOA-Ziffer: 75
7.4.4. Leichenpass je angefangene | nach Tarifstelle

halbe Stunde

7.9.5 GebOMGS



https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/gebomgs
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/gebomgs
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/gebomugv
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/gebomugv
https://www.gesetze-im-internet.de/go__1982/
https://www.gesetze-im-internet.de/go__1982/
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/gebgbbg
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbggdg
https://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/
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Tarifs- | Gegenstand Einheit Gebiihrin
stelle EUR
7.4.5. Drogentest Laborleistung tatsachliche Kosten

Kosten flir arztliche Leistung inkl. Bescheinigung nach Zeitaufwand, min. halbe
Stunde
7.5. Tatigkeiten die nach Art und Umfang nicht ndher bestimmt nach Zeitaufwand
werden kédnnen und die mit besonderer Mihewaltung
verbunden sind
7.6. Medizinaufsicht
7.6.1. Erteilung der staatlichen Anerkennung von Heilquellen Nach nach Tarifstelle
Zeitaufwand 7.14.1 GebOMGS
7.6.2. Erteilung der Erlaubnis zur berufsmaBigen Austibung der nach Tarifstelle 7.14.3.1
Heilkunde ohne Bestallung nach Kenntnistiberprifung GebOMGS
7.6.3. Erteilung der Erlaubnis zur berufsmaBigen Ausibung der nach Tarifstelle 7.14.3.2
Heilkunde ohne Bestallung nach Aktenlage GebOMGS
7.6.4. Ablehnung der Erlaubnis zur berufsmaBigen Ausliibung der nach § 17 GebGBbg, 50 %
Heilkunde ohne Bestallung nach Kenntnistberprifung
7.6.5. Ablehnung der Erlaubnis zur berufsmaBigen Ausiibung der nach § 17 GebGBbg, 75 %
Heilkunde ohne Bestallung nach Aktenlage
7.7. Hygiene- und Umweltmedizin
7.7.1. Arzneimitteliberwachung nach Tarifstelle 7.6.29 GebOMGS
7.7.2. Beratung zu Umweltmedizinischen Themen und nach | nach Tarifstelle
Amtshandlungen, fiir die keine andere Tarifstelle Zeitaufwand, 1.5 GebOMGS
vorgesehen ist und die nicht einem von der handelnden min. halbe
Behdérde wahrzunehmenden besonderen 6ffentlichen Stunde
Interesse dienen
7.7.3. Bestattungen nach Tarifstelle 7.9.6 bis 7.9.9
GebOMGS
7.7 .4. Tatigkeiten im Infektionsschutz nach Tarifstelle 7.8.1 - 7.8.6
GebOMGS
7.7.5. Tatigkeiten in Bezug auf Trinkwasser und Beckenwasser nach Tarifstelle 12.24 - 12.26
§ 5a (1) GebOUmwelti.V.m MSGIV stand vom 22. Juli 2024 GebOMSGIV
8. Wirtschaftsamt
8.1. Wasserwandervignetten pro Stick 10,00
zur nichtmotorisierten Befahrung der Alten Oder
9. Medienzentrum es gilt die Benutzer-, Honorar-und
Ausleihe an Schulen, Einrichtungen der Kinder- und Entgeltordnung ZEM
Jugendhilfe sowie sonstige gemeinnutzige Einrichtungen im
Landkreis Markisch-Oderland, soweit der Zweck der
Nutzung ausschlieBlich nichtkommerziellen Zwecken dient
10. gesetzliche Vertretung
10.1. Entscheidung und Genehmigung Kaufvertrdage
10.1.1. | Genehmigung zur GrundstiicksverauBerung 1/1.000 vom Mindestens
Verkaufspreis 150,00
Maxim al
1.000,00
10.2. Eintragung Grundlasten
10.2.1. | Erteilung einer Erlaubnis zur Grundstlicksbelastung 75,00



https://www.maerkisch-oderland.de/_Resources/Persistent/7/1/e/2/71e2bcb408c4025198b2bac92523657d0f96ec13/entgo_zem_2021.pdf
https://www.maerkisch-oderland.de/_Resources/Persistent/7/1/e/2/71e2bcb408c4025198b2bac92523657d0f96ec13/entgo_zem_2021.pdf

Seelow, 25.02.2026 Amtsblatt fir den Landkreis Markisch-Oderland Nr. 9 Seite 13

Impressum

Herausgeber: Landkreis Markisch-Oderland
Der Landrat

Redaktion: Pressesprecherin

Puschkinplatz 12

15306 Seelow

Tel.: 03346 850-6005

Fax: 03346 420

E-Mail: pressesprecher@landkreismol.de

Bezugsmdglichkeiten und -bedingungen:

Das Amtsblatt fur den Landkreis Markisch-Oderland erscheint nach Bedarf. Es kann im
Bliro des Landrates, 15306 Seelow, Puschkinplatz 12, bezogen werden. Bei
Selbstabholung wird das Amtsblatt kostenfrei abgegeben; bei postalischem Bezug sind
die Versandkosten zu erstatten. Das Amtsblatt steht auBerdem zum kostenlosen
Herunterladen wund Ausdrucken im Internet unter der Adresse www.maerkisch-
oderland.de zur Verfligung.



mailto:pressesprecher@landkreismol.de
http://www.maerkisch-oderland.de/
http://www.maerkisch-oderland.de/

	Aufgrund eines redaktionellen Versehens wurden im Amtsblatt 6/2026 vom 14.02.2026 die Anlagen zur Allgemeinen Gebührensatzung nicht veröffentlicht. Die Veröffentlichung findet mit diesem Amtsblatt statt.
	Bekanntmachungsanordnung
	Impressum

